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Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Ausschuss für technische Infrastruktur 
die Alttextilsammlung in der Stadt Hilden ab dem 01.01.2026 wie folgt neu zu organisieren:
 
Rahmenkonzept zur Alttextilsammlung in der Stadt Hilden:
Gleichberechtigte Ziele des Rahmenkonzeptes sind die Vermeidung einer Übermöblierung des 
öffentlichen Verkehrsraumes, die negative Beeinflussung des öffentlichen Raums, die Vermeidung 
von Verunreinigungen durch Überfüllungen und Beistellungen von losen und eingepackten 
Abfällen sowie die angemessen wohnortnahe Versorgung von Sammelcontainer-Standorten in 
Ergänzung zum zentralen Sammelstandort auf dem Wertstoffhof der Stadt Hilden. Zur Erreichung 
dieser Ziele wird die Anzahl der Sammelcontainer auf öffentlichen, gemäß StrWG NRW 
gewidmeten Verkehrsflächen bezogen auf das gesamte Stadtgebiet insgesamt auf 4 Standorte 
beschränkt und für weitere Alttextilien-Sammelcontainer auf den öffentlichen, gewidmeten 
Verkehrsflächen keine straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnisse erteilt.
 
Die Alttextilien-Sammelcontainer sind auf folgende 4 Standorte auf den öffentlichen, gewidmeten 
Verkehrsflächen begrenzt, wobei pro Standplatz jeweils ein Alttextilien-Sammelcontainer für eine 
städtische und zwei für weitere Sammlungen aufgestellt werden kann. Die Anzahl der Alttextilien-
Sammelcontainer wird damit auf maximal 3 Stück je Standort begrenzt. Sollte an einem Standort 
auf die Aufstellung eines Alttextilien-Sammelcontainers der städtischen oder einer weiteren 
Sammlung verzichtet werden, so können keine weiteren Container einer bereits dort genehmigten 
städtischen oder weiteren Sammlung am gleichen Standort aufgestellt werden.
 
Die Standplatzvergabe für die nicht-städtischen Alttextiliendepotconatiner erfolgt pro Standort und 
Standplatz für je 1 Jahr.
 
Die Standorte sind wie folgt:
1. Nordmarkt, hinterer Durchgang zur Beethovenstraße
2. Kalstert, zwischen Hausnummer 86 und 88
3. Parkplatz Am Lindenplatz
4. Reisholzstraße, zwischen Hausnummer 18 und 45
 
 
Erläuterungen und Begründungen:
 
Der Rat der Stadt Hilden hat nach Vorberatung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz die 
Altkleidersammlung in der Stadt Hilden ab dem 01.01.2022 neu organisiert (WP 20-25 SV 
68/004/1 Beschlussvorlage „Zukünftige Ausrichtung der Altkleidersammlung in der Stadt Hilden“):

 Hiernach erfolgt die öffentliche Erfassung von Altkleidern zentral im Bringsystem über den 
Wertstoffhof als einzige öffentliche Sammelstelle der Stadt Hilden. Die Alttextilien können 
werktäglich zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes kostenlos abgegeben werden.

 Zusätzlich zu dem öffentlichen Sammelsystem existiert ein Vertrag mit karitativen 
Verbänden über eine weitere Möglichkeit der Altkleidersammlung auf privaten 
Grundstücken. Die karitativen Verbände dürfen Altkleider auf öffentlich zugänglichen 
Grundstücken sammeln, die zum größten Teil von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden,
aber nicht zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören.

 
Der im Jahr 2021 gefasste Beschluss des Rates zum Rahmenkonzept auf öffentlichen Flächen 
entsprach der damaligen Rechtslage unter Berücksichtigung der damaligen Rechtsprechung. Die 
Stadtverwaltung hat auf Grundlage des Rahmenkonzeptes keine Sondernutzungserlaubnisse für 
das Aufstellen von Alttextilien-Sammelcontainern erteilt.
 
Jedoch hat sich seitdem die Rechtsprechung zu Sondernutzungserlaubnissen für das Aufstellen 
von Sammelcontainern für Alttextilien im öffentlichen Raum fortentwickelt.
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Im März 2024 klagte daher ein gewerblicher Alttextilsammler gegen die Ablehnung einer 
Sondernutzungserlaubnis zum Aufstellen von Alttextilcontainern. Die Ablehnung der 
Sondernutzungserlaubnis beruft sich auf das bisherige geltende Rahmenkonzept. Gegenstand der 
im August 2025 entschiedenen Klage war daher, das zu Grunde liegende Hildener Modell aus 
heutiger Sicht zu überprüfen. Das Gericht hat festgestellt, dass das Rahmenkonzept nicht mehr mit
der aktuellen Rechtsprechung konform ist. Um zukünftig wieder rechtskonforme 
Sondernutzungserlaubnisse zu bescheiden, ist daher ein neues Rahmenkonzept für 
Alttextildepotcontainer in der Stadt Hilden zu beschließen.
 
Die zusätzliche Sammlung durch karitative Verbände war nicht Gegenstand der Klage. Diese wird 
ungehindert weiterhin als zusätzliche Sammlung in der bestehenden Form weitergeführt.
Das im Jahr 2021 mit gleicher Sitzungsvorlage beschlossene Rahmenkonzept für Abfalldepot-
container (Depotcontainerstandorte für Altglas) war ebenfalls nicht Gegenstand der Klage und 
bleibt unverändert bestehen.
 
 
Die aktuelle Rechtslage:
Hintergrund der Klage des Alttextilsammlers sind neuere Urteile des OVG NRW, die bestätigen, 
dass per Ratsbeschluss nicht vorgegeben werden kann, dass Anträge auf Erteilung einer 
straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis zur Aufstellung von gewerblichen Alttextilien-
Sammelcontainern auf öffentlichen Flächen generell zu versagen sind. In anderen Bundesländern 
ist dies zwar möglich, die Stadt Hilden hat sich aber an der Rechtsprechung des OVG NRW zu 
orientieren.
 
Aktuell gibt es noch keine Rechtsprechung des OVG NRW, bei dem berücksichtigt wurde, dass ab 
dem Jahr 2025 eine Abfallentsorgungspflicht für Alttextilien gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
bundesgesetzlich fixiert worden ist, wodurch eine abfallrechtliche Vorrang- bzw. Sonderstellung 
des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers dokumentiert wird, die auf das öffentliche 
Straßenrecht bezogen auf die Erteilung von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen 
durchschlägt. Es ist daher auch zukünftig mit einer Fortentwicklung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung in NRW zu rechnen.
Aufgrund der geänderten Gesetzeslage zum 01.01.2025 sowie der nicht kreisweit einheitlichen 
Organisation der städtischen Alttextilsammlungen wurde mittlerweile ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag mit dem Kreis Mettmann geschlossen (SV WP 20-25 SV 6/055). Dieser überträgt die 
Aufgabe der Verwertung der Alttextilien auf die Stadt Hilden.
 
Das OVG NRW hat es bislang in seinem grundlegenden Urteil vom 03.12.2021 (Az.: 11 A 1958/20 
– Rz. 63) der Urteilsgründe) als zulässig angesehen, dass durch Ratsbeschluss ein 
Standortkonzept für die Aufstellung von Alttextilien-Container auf öffentlichen Flächen mit einer 
Obergrenze beschlossen werden kann. Dies wird mit dem neuen Konzept ab 01.01.2026 im 
Stadtgebiet Hilden umgesetzt. Ein solches aktualisiertes Standortkonzept ist aus Sicht der 
Verwaltung sinnvoll, um generell Verschmutzungen an Containerstandorten und dadurch bedingt 
Personal- und Kostenaufwand für die Entsorgung von Verschmutzungen zu reduzieren.
 
Insgesamt ist es damit nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung des OVG NRW 
straßenrechtlich zulässig, die Anzahl der Standplätze von Alttextilien-Containern auf öffentlichen 
Flächen mit einer Obergrenze in einem durch Ratsbeschluss verabschiedeten Standort-Konzept 
zu begrenzen. Ein solches Standort-Konzept kann straßenrechtlich damit begründet werden, dass 
die Obergrenze (z.B. X Alttextilen-Container im Stadtgebiet) dazu dient, eine Verschandelung des 
Stadtbildes zu vermeiden. Ist damit die Obergrenze von z. B. X Alttextilien-Containern erreicht, 
kann der Antrag zur Aufstellung eines X+1 Alttextilien-Containers abgelehnt werden.
 
In mehreren Entscheidungen hat das OVG NRW festgelegt, dass das Standort-Konzept kein 
Geschäft der laufenden Verwaltung ist, sondern durch Ratsbeschluss festgelegt werden muss.
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Vorschlag zur Fortschreibung des Alttextilien-Container-Konzepts ab 01.01.2026:
Zur Vermeidung einer zu großen Anzahl von Alttextilien-Sammelcontainern auf öffentlichen 
Flächen und der damit verbundenen Übermöblierung des öffentlichen Verkehrsraums mit 
verkehrsfremden Gegenständen sowie der negativen Beeinflussung des Orts- und Stadtbildes wird
die Anzahl der Sammelcontainer auf öffentlichen Verkehrsflächen bezogen auf das gesamte 
Stadtgebiet auf insgesamt 4 Standorte beschränkt.
Durch das kompakte Stadtgebiet ist die Anzahl der Standorte ausreichend. Die zumutbare 
Erreichbarkeit der nächsten Möglichkeit, Alttextilien zu entsorgen, ist gegeben. Im Gegensatz zu 
Altglas bedarf es nicht so viele Standorte im Stadtgebiet. Das Volumen, die Menge und die 
Häufigkeit der häuslichen Entsorgung von Alttextilien ist wesentlich geringer als die von Altglas.
 
Für weitere Alttextilien-Sammelcontainer auf öffentlichen Verkehrsflächen wird keine 
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis erteilt, damit eine negative Beeinflussung des Orts- 
und Stadtbildes vermieden werden kann. Die gewählten Standorte im Stadtgebiet wurden so 
gewählt, dass ein gefahrloser Einwurf stattfinden kann und stadtweit jede bzw. jeder einen 
Alttextilien-Sammelcontainer in angemessener Entfernung aufsuchen kann.
 
Für die Standorte sind Regelungen zu beschließen, damit eine gewisse Verteilgerechtigkeit 
erreicht wird. An den jeweiligen Standorten werden bis zu 3 Alttextilien-Sammelcontainer nach den
Regularien in der Beschlussfassung aufgestellt. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, dass 
städtische Bringsystem am Wertstoffhof um wohnortnahe Standorte für Alttextilien-
Sammelcontainer zu erweitern.
 
Im Gegensatz zu Glascontainer-Standorten, welche üblicherweise fußläufig erreichbar sein sollen, 
sind andere Anforderungen an die 4 Standorte für Alttextilien-Sammelcontainer gestellt worden. 
Alle Standorte sind uneingeschränkt mit Fahrzeugen anfahrbar, ohne dass sonstiger fließender 
Verkehr beeinträchtigt wird. Dies gilt sowohl für Anliefernde als auch für Leerungsfahrzeuge. Die 
gewählten Standorte stehen rund um die Uhr zur Verfügung und unterliegen keinen 
Zugangsbeschränkungen. Letztendlich kommt die Beschränkung auf 4 Standorte im öffentlichen 
Verkehrsraum dem dicht besiedelten Stadtgebiet zugute, da alle Standorte gut, verkehrssicher und
gefahrlos nutzbar sind.
 
Hinweis:
Zusätzlich besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, begleitend zu dem öffentlichen 
Sammelsystem auf privaten Grundstücken Alttextilien-Sammelcontainer aufzustellen. Die 
Stadtverwaltung beabsichtigt nicht, den eingangs erläuterten Vertrag mit den karitativen 
Verbänden zu kündigen, auf öffentlich zugänglichen Grundstücken Alttextilien zu sammeln, die 
zum größten Teil von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden, aber nicht zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen gehören.
 
Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister
 
 
Klimarelevanz:
keine
 
Inklusionsrelevanz:
Neben dem zentralen Standort zur Sammlung von Alttextilien auf dem Wertstoffhof der Stadt 
Hilden werden durch das fortgeschriebene Sammelkonzept eine angemessen wohnortnahe 
„Versorgung“ mit Sammel-Container-Standorten ermöglicht, die zudem gut mit Kfz und Rad sowie 
teilweise mit dem ÖPNV zu erreichen sind. Dies verbessert auch die Entsorgungsmöglichkeiten für
Menschen mit Einschränkungen.
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Legende
1. Nordmarkt
2. Kalstert
3. Parkplatz am Lindenplatz
4. Reizholzstraße
5. Zentrale Sammelstelle Am Bauhof

Alle Standorte haben einen Radius von 1500 Meter
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